
B 2     Durchführungsbestimmungen für das Kreisranglistenturnier 
 

 

 

Spielklassen: 

Gespielt wird in den Klassen Damen A (TTRL ab 1401), B (TTRL 1251-1400) u. C (TTRL 0-

1250) und Herren A TTRL (ab 1651), B (TTRL (1501-1650), C (1401-1500) u. D TTRL (0-

1400) 

 

Teilnehmer – Spielberechtigung: 

Spielberechtigt ist jeder der eine Spielberechtigung des BTTV besitzt und Mitglied eines TT-

Vereins im Kreis 3 – MSP ist. 

 

Austragungsmodus / Auslosung: 

Je nach Beteiligung werden Gruppen gebildet. Bei der Gruppeneinteilung wird die TTRL vom 

01.03. des Kalenderjahres berücksichtigt (WO C4a). Spieler/innen eines Vereins werden nach  

Möglichkeit auf verschiedene Gruppen verteilt (WO C5.2). 

Beim KRLT entscheidet der Gewinn von 3 Sätzen und die Wertung erfolgt gemäß WO C1.3 e 

Ist ein Spieler zu seinem Spiel gemäß Zeitplan oder Aufruf – unter Beachtung von C 12 a der 

WO – nicht spielbereit oder gibt er eines seiner Spiele kampflos ab oder beendet eines seiner 

Spiele vorzeitig, wird er aus der entsprechenden Turnierstufe gestrichen (Ergebnisse einer 

vorherigen Turnierstufe bleiben bestehen). 

Die Platzziffern jeder Turnierstufe werden so vergeben, dass Spiele von Spielern desselben 

Vereins zum frühestmöglichen Zeitpunkt stattfinden. 

Die erstplatzierten der Vorrunde spielen in der Endrunde die Plätze 1-4, die Zweitplatzierten 

spielen die Plätze 5-8 „Jeder gegen Jeden“ aus. Die Ergebnisse der in der Vorrunde 

ausgetragenen Begegnungen werden in die Endrunde übernommen. 

 

Leistungsklasseneinstufung: 

Als Grundlage für die Einstufung der Aktiven in eine Leistungsklasse wird grundsätzlich die am 

01.03. des Kalenderjahres veröffentlichte TTRL herangezogen, da das Ranglistenturnier immer 

zwischen dem 01.03. u. dem 01.06. (im Normalfall im März) stattfindet. 

 

Ausnahme: 

Bei zu geringer Beteiligung in einer Spielklasse (weniger als drei Spieler/innen) werden die 

Spieler der nächst höheren oder tieferen Klasse zugeordnet (WO C6a). 

 

Startberechtigung von Jugendlichen: 

Es sind nur Jugendliche mit einer gültigen Jugendfreigabe beim Kreisranglistenturnier start-

berechtigt (WO B1.5). 

 

Qualifikation: 

Je nach vom Bezirk zugeteilter Quote qualifizieren sich die Spieler/innen in der Reihenfolge der 

Platzierung für das Bezirksranglistenturnier. Spieler/innen die nicht am Kreisranglistenturnier 

teilgenommen haben sind beim Bezirksranglistenturnier nicht spielberechtigt, es sei denn, sie 

haben sich bereits über Bezirksturniere qualifiziert . 
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